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11 DOKUMENTIERT 

"Der deutsche Soldat 
kämpft ritterlich" 

, Nach dem übereinstimmenden Urteil ehemaliger Kriegsgegner kämpfte der ; 
deutsche Soldat des Zweiten Weltkrieges durchwegs ritterlich und fair -
ein eklatanter Widerspruch zu jenen Stereotypen, die Medien und Politiker 
heute fortwährend über die "Nazi-Wehrmacht" absondern. 

Sozusagen verbrieft war das Ethos des deutschen Soldaten in den soge­
nannten "Zehn Geboten für die Kriegsführung des deutschen Soldaten", 
die im Soldbuch eines jeden Wehrmachtsangehörigen abgedruckt waren~ 
Der Wortlaut: 

1. Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für den Sieg seines Volkes. Grau-
samkeiten und nutzlose Zerstörungen sind seiner unwürdig. ' 

'2. Der Kämpfer muß uniformiert oder mit einem besonders eingeführten, 
weithin sichtbaren Abzeichen versehen sein. Kämpfen in Zivilkleidung 
ohne ein solches Abzeichen ist verboten. " 

3. Es darf kein Gegner'g'etötet werden, der sich ergibt, auch nicht der Frei­
schärler und der Spion. Diese erhalten ihre gerechte Strafe durch die Ge-
richte. ',' ,:" ",,-;,., , 

, "Kriegsgefangene 'dürfen"ni6ht'mißhandeltoder beleldigt:werden. Waffe'~; 
'Pläne und Aufzeichnungen sind abzunehmen. Von ihrer Habe darf sonst ' 
nichts weggenommen weraen.' • '. " ' 

',':' ':,4-":~' , ... : .. ;", . t·.,,'~', '. ~ , . . I • 

,.J.~~5Y' Dum-Dum-Geschossesind verboten. Geschosse dürfen auch nicht in" , 
'\,., solche umgestaltet werden., 

.. ', ' .' -- --. l- . . ' ....• :. i ' I .' • ' .' 

:. ',6. ,Das Rot~ Kreuz ist unverletzlich. Verwundete Gegner sind menschlich 
" ~:zu behandeln. Sanitätspersdnal, und Feldgeistliche dürfen-in ihrer ärzt-' 

'lichen bz"Y. seelsorgerischen Tätigkeit nicht gehindert werden. ' 

'):i.\ Die Z:ivilb~völkervng;~t unverletzlich.: berSoldat darf nicht plünaern 'oder 
, /' ,,:;:'mutwillig zerstören.' Geschichtliche Denkmäler und, Gebäude", die, dem 
',' ,.'" 'Gottesdienst, der Kunst, Wissen'schaft Oder der Wohltätigkeitdieilen, sind' 
.,',;: besonders zu achten. Natural- und Dienstleistungen von der .Bevölker\mg " .. 

dürfen nur auf Befehl' von Vorgesetzten' gegen Entschädigung b'eän-, 
",' sprucht werden. " ,I 

8. Neutrales Gebiet darf weder durch Betreten oder Überfliegen noch durch' 
, ': Beschießen, in die Kriegshandlungen einbezogen werden: ;', L 

. ' , , ,,',,', " : ' I, ..... " . " ' ' , ',' 

'.,' ',9. G~rät 'ein 'deutscher Soldat in Gefangenschaft, so muß er auf Befragen 
'.,' seinen Namenund Dienstgrad angeben~ Unter keinen Umständendarfert'r 

über Zugehörigkeit zu seinem Truppenteil und über militärische, politische'~~ ;'~; 
, , und wirtschaftliche Verhältnisse auf der:deutschenSeite'aussagen:iWede"'n~;: '~', 

I, ",:~ir", durch Versprechungen irio.ch-diit~h' Df6hungen'rda'tt'er':'sicti: aazuf,vefleitenil':ll :~' 
.:';;J';,Ji'<!a.~s~~':i~~"~ .:::i~;' ';';'~~i,,:" ;;ri::2,"~ ~~ )F'~[J~ '~~r~'i.:,:~;~f~"f;r}li ~-~:~~~~' :"l:::?,',::;~!(:'!,J~ , 

, -··~1'Ö.:':Zuwidertiaridltingen gegeii'di€i' Vdrstehknde:r:(~8~fer8'le::~IH~DiEihstsattje'h~:{t ' 
:, '- :sind,strafbar ~ Verstöße des. Feindes gegen"die:ühte'ij'J:'s;iuigeführte'n::Ge;:;J ;.;'; , 

',:,' gensätie,sind zU,rnelden.; Vergeltungsma:Bregeln:. si nd,nur,auf:Befehl,~der: ~,;' 
, "höhererfTrüppenfüh(ung'zulässig:' . " ;., "\,';1', "',';'0 :,2,L::'/; 

,J'~f''',' f.,;.1. '".;:.- ~ >I.-,,} '"" ,:v·" j-;, .'.,.,>".. J.~~t;~·~/~·~:,,) ~;~\~tJ1~:f~,~,~',;.;:~~:.(~,? 
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